
diejenigen Fragen erörtert werden, die für die Arbeit 
der Rechtspflegeorgane von Interesse sind.
Der Begriff „Alkoholismus“ wurde von verschiedenen 
Teilnehmern unterschiedlich definiert. Das Gesetz der 
CSSR vom 19. Dezember 1962 über den Kampf gegen 
den Alkoholismus erklärt ihn als den Genuß von Alko
hol in ungeeigneter Form (d. h. übermäßiger Menge, 
starker Konzentration oder schlechter Qualität) und 
unter ungeeigneten Umständen (d. h. ungeeignetes Alter,- 
ungeeigneter physiologischer Zustand und ungeeignete 
Zeit).
Auch zu den Ursachen des Alkoholismus wurden ver
schiedene Ansichten geäußert, die m. E. nicht immer 
die soziale Bedingtheit dieser Erscheinung genügend 
beachten. Übereinstimmend wurde festgestellt, daß es 
sich hier auch um eine historisch gewachsene Erschei
nung handelt, die u. a. in Form der bestehenden Trink
sitten fest im Bewußtsein der Menschen verankert ist. 
Bemerkenswert waren zahlreiche Hinweise.auf die Fol
gen des Alkoholismus. So erwähnte S k ä 1 a (CSSR), 
daß in den Jahren 1964 bis 1965 in der CSSR jede 6. bis
7. Ehe wegen Alkoholismus eines Partners geschieden 
wurde und daß 20 bis 22 % der in psychiatrischen Ein
richtungen und besonderen Erziehungsanstalten unter
gebrachten Kinder aus Alkoholiker-Familien stammen. 
Alarmierend ist die Tatsache, daß in der ganzen Welt 
Erscheinungen des Alkoholismus auch bei Minderjäh
rigen festgestellt werden. Bei jüngeren Menschen kann 
sich Alkoholsucht schneller entwickeln und der Eintritt 
ungünstiger somatischer und psychischer Folgen da
durch vorverlegt werden.
Die Rolle des Alkohols als ein die Kriminalität begün
stigender Umstand wird an folgenden Zahlen aus der 
CSSR deutlich: In den Jahren 1958 bis 1961 standen 
20 % aller Straftaten in direktem und 33 % in indirek
tem Zusammenhang mit dem Alkoholmißbrauch (Skala). 
Von 1963 bis 1965 betrug der Anteil des Alkohols an der 
Kriminalität zwischen 22 und 23,0 % (Käcl). Bezogen 
auf die Alkoholbedingtheit bei bestimmten Deliktsarten 
ergab sich folgendes Bild: Unruhestiftung 75,1 %, Wider
stand gegen die Staatsgewalt 70,8 %, Raufereien 74,8 %, 
unbefugtes Benutzen von Kraftfahrzeugen 41,7%, vor
sätzliche Körperverletzung 38,3 %, Vergewaltigung 
36,3 %. Rund 7% aller Verkehrsunfälle (= mehr als 
5000) werden unter dem Einfluß von Alkohol ver
ursacht. t
Mit der Problematik „Alkohol und Straßenverkehr“ be
schäftigte sich insbesondere V ä m o § i (Universität 
Halle). Er betonte, daß der Begriff „Fahrtüchtigkeit“ 
komplexer Natur ist und sowohl naturwissenschaftlich
technisch als auch juristisch erklärt werden müsse. Bei 
der Beurteilung der Fahrtüchtigkeit ist nicht von der 
Vorherrschaft psychomotorischer und sensorischer Lei
stungen auszugehen, sondern von dem Verhalten der

Gesamtpersönlichkeit. Angewandt auf die alkohol
bedingte Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit, bedeu
tet dies, daß „die Messung und Beurteilung der Alkohol
wirkung auf die Gesamtpersönlichkeit viel bedeutsamer 
ist als die Feststellung von Funktionsausfällen in be
stimmten Teilbereichen“. Daher ist der Fahrer „nicht 
erst dann fahruntüchtig, wenn bestimmte Ausfall
erscheinungen festzustellen sind, sondern schon dann, 
wenn seine Gesamtleistungsfähigkeit so herabgesetzt 
ist, daß er nicht mehr in der Lage ist, am Verkehr sicher 
teilzunehmen“. Unter Hinweis auf bedeutsame Unter
suchungen zur Wirkung des Alkohols auf die Fahr
tüchtigkeit kam Vämosi zu dem Schluß, „daß ein siche
res Fahren im modernen Verkehr mit einem Blutalko
holgehalt von über 0,5 Promille nicht zu vereinbaren 
ist“.
Diese Tatsachen führten zu der Frage, wie der Alko
holismus mit den Mitteln des Rechts wirksam bekämpft 
werden kann. Das Prager Seminar machte deutlich, daß 
hierzu eine völlig neue Einstellung gegenüber dem Al
koholiker erforderlich ist. Der Kampf gegen den Alko
holismus ist in erster Linie eine Aufgabe sozialistischer 
Menschenführung. Der Alkoholiker muß als Kranker 
angesehen werden, der behandelt und geheilt werden 
kann. Zu Recht wiesen einige Referenten darauf hin, 
daß dem Alkoholiker auch im Falle der Inhaftierung 
nicht die erforderliche medizinische Behandlung ver
sagt werden darf.
Die Bekämpfung des Alkoholismus erfordert eine mo
derne Gesetzgebung. H i n d e r e r (Universität Halle) 
entwickelte die. humanistischen Grundzüge der Straf
gesetzgebung der DDR, wonach der Gedanke der Hei
lung des Alkoholikers im Vordergrund steht. Mit den 
herkömmlichen gesetzlichen Mitteln können die neuen 
Probleme nicht gelöst werden. So widerspricht es dem 
Gedanken der Verhütung, wenn das Gericht die Heil
behandlung eines Alkoholikers gern. § 42c StGB erst 
dann anordnen kann, wenn er bereits süchtig ist, an
statt z. B. — wie Hinderer vorschlug — die bedingte 
Verurteilung mit der Verpflichtung des Täters, sich 
einer fachärztlichen Heilbehandlung zu unterziehen, 
verknüpfen zu können.
Das Internationale Seminar lehrt, daß in der DDR — 
entsprechend den Erfahrungen der _ Sowjetunion, der 
CSSR und Volkspolens — der Kampf gegen den Alko
holismus durch die staatlichen Organe unter Mobilisie
rung der Öffentlichkeit konsequenter geführt werden 
muß. Innerhalb eines Systems von Maßnahmen, die in 
erster Linie der Verhütung alkoholbedingter Kriminali
tät und der Heilung von Alkoholikern dienen sollen, 
könnten die Rechtspflegeorgane einen wirksamen Bei
trag leisten.
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Ergebnisse und Erkenntnisse des zweiten Auschwitz-Prozesses
Am 16. September 1966 verkündete das Schwurgericht 
beim Landgericht Frankfurt am Main das Urteil in 
der Strafsache 4 Ks 3/63 gegen Burger, Erber und Neu- 
bert, dem sog. zweiten Auschwitz-Prozeß1. Lediglich 
einer der Angeklagten, der frühere Leiter der „Auf
nahmeabteilung“ des KZ Auschwitz und der „Politi
schen Abteilung“ (Lagergestapo) im Frauenlager Ausch
witz-Birkenau, SS-Oberscharführer Erber, erhielt die i

i Die Hauptverhandlung begann am 14. Dezember 1965 und er
streckte sich über 63 Verhandlungstage. Das Schwurgericht ver
handelte unter dem Vorsitz von Amtsgerichtsrat Opper. Die 
Anklage wurde durch die Staatsanwälte Zack und Wiese ver
treten. Als Vertreter von Nebenklägern traten die Rechts
anwälte Prof. Dr. Kaul (Berlin) und Raabe (Frankfurt a. M.) 
auf (Kaul vertrat Bürger der DDR, der CSSR und der Volks
republik Polen, deren nächste Angehörige unter Mitwirkung 
der Angeklagten ermordet worden waren). Verteidiger waren 
die Frankfurter Rechtsanwälte Bürger, Dr. Eggert, Gerhardt, 
Göllner und Sauer.

verdiente lebenslängliche Zuchthausstrafe. Er wurde 
des „gemeinschaftlichen Mordes in 70 Fällen“ für schul
dig befunden. Nur wegen „Beihilfe zum gemeinschaft
lichen Mord“ wurden der ehemalige „Leiter der Ab
teilung Verwaltung“ der KZ-Kommandantur, SS-Sturm- 
bannführer Burger, zu acht Jahren Zuchthaus und der 
■„Sanitätsdienstgrad“ im KZ Auschwitz-Monowitz, SS- 
Unterscharführer Neubert, zu drei Jahren und sechs 
Monaten Zuchthaus verurteilt.
Dieses Urteil entspricht der allgemeinen Praxis der 
bundesdeutschen Justiz in Prozessen gegen Naziver
brecher: Die überführten Massenmörder werden nicht 
nach dem gemäß Art. 25 GG auch für die Gerichte der 
Bundesrepublik verbindlichen Völkerrecht wegen Ver
brechen gegen die Menschlichkeit, sondern nach § 211 
StGB bestraft, und die Bestrafung erfolgt in den we-

7 29


